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Betrifft: Stellungnahme der ÖÄK zum Entwurf "Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Österreichische Ärztekammer dankt für die Einladung zur Begutachtung des Ent­

wurfs "Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018" und übermittelt im Folgenden ihre dies­

bezügliche Stellungnahme. 

Aus Sicht der Ärzteschaft, die schon aus berufsrechtlichen Gründen dem Umgang mit 

sensiblen Patientendaten einen hohen Stellenwert einräumt, ist eine Vereinheitlichung 

des Datenschutzes im EU-Raum sowie eine Entbürokratisierung auf nationaler Ebene 

zu begrüßen. Hierbei sollten jedoch die bestehenden nationalen, dem Bedürfnis nach 

Datenschutz angemessenen Erleichterungen im Bereich von Standard- und Musteran­

wendungen erhalten bleiben. Diese Rechtssicherheit hätte die ÖÄK bereits im Begut­

achtungsverfahren zeitgleich mit dem Entwurf des DSG erhofft (siehe dazu weiter un­

ten). 

ad § 49 Entwurf DSG in Verbindung mit § 77 Abs. 1 Entwurf DSG: 

Gemäß § 49 Abs. 1 des Entwurfes zum DSG hat künftig jeder Verantwortliche ein Ver­

zeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Die Ärzteschaft treffen berufsrechtlich 

bedeutsame Dokumentations- und damit auch Datenverarbeitungspflichten, die alle 

gesetzlich geregelt sind (Patientendokumentation, Übermittlung von Abrechnungsdaten 

an die Sozialversicherung, künftig: Bereithaltung von personenbezogenen Patientenda­

ten/Gesundheitsdaten für ELGA, etc.). 

Weihburggasse 10-12, A-1010 Wien, Austria, Tel. : +43 (1) 51406, Fax:3043 Dw, post@aerztekammer.at, www.aerztekammer.at 

DVR: 0057746, Konto: 50001120000, BLZ: 18130, IBAN: AT91 1813050001120000, Ble: BWFBATW1, die ärztebank, Wien 

24/SN-322/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Bisher konnte von - den künftig gegenstandlosen - DVR-Meldungen in diesen Berei­

chen Abstand genommen werden, weil die betreffenden Datenanwendungen in der 

Standard- und Musterverordnung erfasst waren. Auch wenn für diese Rechtsgrundla­

gen nach DSGVO keine Regelungsermächtigung mehr besteht, so wird doch einge­

räumt, dass eine Liste der Verarbeitungsvorgänge, für die eine Datenschutz­

Folgenabschätzung nicht erforderlich sein wird, veröffentlicht werden kann (vgl. Art. 35 

Abs. 5DSGVO). 

Für die Ärzteschaft wird ersucht, in den Erläuterungen einen Hinweis aufzunehmen, 

dass die gesetzlich geregelten Verarbeitungsvorgänge wie bspw. jene der ärztlichen 

Dokumentationspflicht oder der Übermittlung von Abrechnungsdaten für diese Liste in 

Aussicht genommen werden. 

~ Um unnötige zusätzliche Bürokratie in den ärztlichen Ordinationen und Grup­

penpraxen zu vermeiden ersucht die ÖÄK dringend, jedenfalls die berufsrechtli­

chen oder gesetzlich geregelten Verarbeitungsvorgänge für die Liste der Verar­

beitungstätigkeiten, die KEINE Datenschutz-Folgenabschätzung erfordern, in 

Evidenz zu nehmen und im Sinne der Rechtssicherheit so bald wie möglich -

zumindest als Entwurf - zu veröffentlichen. 

ad § 57 Entwurf DSG in Verbindung mit Artikel 37 DSGVO: 

In Anwendung des Artikels 37 Abs. 1 DSGVO ist die Frage, ob auch niedergelassene 

Ärzte einen Datenschutzbeauftragten benennen müssen, uE zu verneinen, weil Ver­

arbeitungsvorgänge keine ärztliche Kerntätigkeit darstellen. Eine entsprechende Klar­

stellung (zumindest in den Erläuternden Bemerkungen) sollte erfolgen. 

~ Hinsichtlich der Umsetzung des Artikels 37 DSGVO im Entwurf zum DSG er­

sucht die ÖÄK um eine KlarsteIlung der Kriterien zur Pflicht zur Benennung ei­

nes Datenschutzbeauftragten durch Aufnahme des Verweises auch auf Art. 37 

Abs. 1 DSGVO, der diese eingrenzender regelt als § 57 Abs. 1 Entwurf DSG. 

Die Österreichische Ärztekammer ersucht um Berücksichtigung ihrer Bedenken. 

KAD Dr. Lukas Stärker 
(i.A. für den Präsidenten) 
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